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( I )  Vergabeordnung für die Stiftskirche 

 

 1  Allgemeines: 

- Die Stiftskirche ist Eigentum der Evangelischen Kirchengemeinde Herrenberg, ihr 

steht das alleinige Verfügungsrecht zu. 

- Die Stiftskirche ist Andachts- und Gottesdienstraum. Sie wird auch für 

kirchenmusikalische und andere Veranstaltungen genutzt. Die Belegung erfolgt 

nach den vom Kirchengemeinderat festgelegten Richtlinien. In Zweifelsfällen 

entscheidet auf schriftlichen Antrag der Verwaltungsausschuss. 

- Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde bzw. des Evangelischen 

Kirchenbezirks haben Vorrang. 

- Zu den jeweiligen Öffnungszeiten kann die Stiftskirche und das Glockenmuseum 

besichtigt werden. Während gottesdienstlicher Handlungen und anderer 

Veranstaltungen ist eine Besichtigung des Kirchenraums nicht möglich. 

- Zur Abgrenzung mit anderen Veranstaltungen werden die Anfangs- und Endzeiten 

der geplanten Veranstaltung und eventueller Proben im Rahmen der Beantragung 

verbindlich festgelegt. 

 

 2  Trauungen: 

- Gemeindeglieder haben als Erstansprechpartner das Pfarramt ihres 

Seelsorgebezirks. 

- Bei einer Fremdtrauung ist der Erstansprechpartner das Dekanatamt. 

Weitere Regelungen zu Trauungen sind dem Merkblatt zu entnehmen (Anlage 1). 

 

 3  Musikalische Veranstaltungen: 

- Die Vergabe der Stiftskirche als musikalischer Veranstaltungsort obliegt dem 

verantwortlichen Kirchenmusiker nach Maßgabe des Kirchengemeinderates. 

- Musikgruppen beantragen ihre geplanten Konzerte jährlich neu. Einsendeschluss 

ist der 31. Oktober des Vorjahres. 

- Bei Musikgruppen außerhalb des kirchenmusikalischen Programms sowie bei 

kommerziellen Veranstaltungen werden Gebühren nach der geltenden 

Gebührenordnung erhoben. 

- Für Veranstaltungen, die im Rahmen oder zugunsten der Arbeit der Kirchen-

gemeinde geplant und durchgeführt werden (z.B. Benefizkonzerte) und bei denen 

der Eintritt (zu Beginn) bzw. die Spende (am Ende) zugunsten der 

Kirchengemeinde vorgesehen ist, werden keine Gebühren erhoben. 

 

 4  Andere Veranstaltungen: 

- Die Vergabe der Stiftskirche als Veranstaltungsort für sonstige kulturelle 

Veranstaltungen obliegt dem Dekanatamt nach Maßgabe des 

Kirchengemeinderates. 
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 5  Zusatzpaket Turmvorraum und Außenbereich (gilt nicht für Trauungen – siehe 

Anlage 1) 

- Für Stehempfänge kann der Turmvorraum und der Außenbereich vor dem Turm 

hinzu gemietet werden. Es gilt die Hausordnung. 

 

 6  Rabattregelung 

- Auf die Mietkosten wird kein Rabatt gewährt.  

 

 7  Anfrage – Zusage – Stornierung: 

- Eine Mietanfrage kann jederzeit gestellt werden. 

- Die feste Zusage erfolgt in der Regel ein halbes Jahr vor der gewünschten 

Vermietung.  

Bei Trauungen ist eine Anmietung frühestens 15 Monate vor dem Trautermin 

möglich. 

- In Zweifelsfällen entscheidet auf schriftlichen Antrag der Verwaltungsausschuss. 

- Zur Stornierung s. Gebührenübersicht. 
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( II ) Hausordnung 
 

1 Übergabe und Nutzung: 

- Die Übergabe vor bzw. nach den Veranstaltungen erfolgt durch Personal der 

Evangelischen Kirchengemeinde. 

- Eine Nutzung der Instrumente (z.B. Orgel) und technischen Einrichtungen (z.B. 

Lautsprecheranlage) ist nur nach vorheriger Absprache und Einweisung möglich. 

- Der Mieter ist für die Vorbereitung des gemieteten Raums selbst verantwortlich. 

- Nach der Veranstaltung ist der Raum aufgeräumt und ordnungsgemäß zu 

übergeben. 

- Die Bestuhlung darf nicht verändert werden. 

 

2 Stehempfang: 

- Eine Kühlmöglichkeit für Getränke gibt es nicht. Der Mieter/Veranstalter kann 

jedoch in Absprache mit der Mesnerin einen Kühlschrank im Turmvorraum der 

Stiftskirche am Veranstaltungstag ab 10 Uhr aufstellen und stellt sicher, dass dieser 

direkt nach der Veranstaltung wieder abgeholt wird. 

 

3 Reinigung: 

 - Sämtlicher Müll ist vom Mieter/Veranstalter selbst zu entsorgen. 

 - Bei einer Nutzung des Turmvorraumes ist dieser besenrein zu übergeben. 

- Zusätzlich notwendige Aufräumarbeiten und/oder Sonderreinigungen werden dem 

Veranstalter in Rechnung gestellt. 

 

4 Sicherheit: 

- Die im und vor dem Gebäude geltenden Sicherheitsbestimmungen sind 

einzuhalten. 

- Im gesamten Haus ist das Rauchen verboten. 

- Gänge, Notausgänge, Feuerlöscher dürfen nicht verstellt oder verhängt werden. 

- Bei Brandgefahr sind sofort Feuerwehr und Mesner/Mesnerin zu verständigen. 

 

5 Schäden und Haftung: 

- Der Mieter übernimmt die Haftung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. 

- Die Nutzer sind zu einer schonenden Behandlung der Räume, ihrer Einrichtung 

und des Zubehörs verpflichtet. 

- Für Personenschäden und für Schäden, die an Gebäude und Inventar entstehen, 

haftet der Mieter/Veranstalter. 

- Beschädigungen sind unaufgefordert dem Mesner/der Mesnerin zu melden. 

- Kosten für Reparaturen bzw. eine Ersatzbeschaffung trägt der Mieter/Veranstalter. 

- Für alle vom Mieter/Veranstalter oder von Dritten eingebrachten Gegenstände 

(u.a. Garderobe, Instrumente) übernimmt der Vermieter keinerlei Haftung. 
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( III ) Gebührenübersicht             gültig ab 01.01.2022* 

Stiftskirche 
Fläche 
in m² 

Personen 
max. 

2022 
Raummiete 

2023 
Raummiete 

2024 
Raummiete 

Fremdtrauung (Sommer) - - 380 € 400 € 420 € 

Fremdtrauung (Winter) - - 440 € 460 € 480 € 

Orgelnutzung - - inkl. inkl. inkl. 

 

Stiftskirche 
Fläche 
in m² 

Personen 
max. 

2022 
Raummiete (bis 4h) 

2023 
Raummiete (bis 4h) 

2024 
Raummiete (bis 4h) 

Kulturveranstaltung (Sommer) - - 380 € 400 € 420 € 

Kulturveranstaltung (Winter) - - 440 € 460 € 480 € 

Orgelnutzung - - inkl. inkl. Inkl. 

 

Turmvorraum + Außenbereich 
Fläche 
in m² 

Personen 
max. 

2022 
Raummiete (pro h) 

2023 
Raummiete (pro h) 

2024 
Raummiete (pro h) 

Stehempfang - - 80 € 85 € 90 € 

 

Sommer (1.5. - 30.9.); Winter (1.10. - 30.4.) 

- Beträgt die Veranstaltungsdauer mehr als 4 Stunden, so erhöht sich die Raummiete um 

90 € je angefangene Stunde. 

- Entsteht dem Mesner/der Mesnerin Zusatzaufwand (z.B. durch Proben im Vorfeld von 

Veranstaltungen), so wird dieser mit 40 €/h in Rechnung gestellt. 

- Zusätzlich anfallende hausmeisterliche Arbeiten (Aufstuhlen, Abstuhlen, Sonderreinigung 

etc.) werden mit 40 €/h berechnet. 

- Sollte die Kirchengemeinde als Ganzes mehrwertsteuerpflichtig werden, verstehen sich 

die o. g. Preise als Nettopreise zuzüglich MWST. Dies betrifft insbesondere personelle 

Dienstleistungen und Aufwände und in bestimmten Einzelfällen (jedoch nicht bei einer 

Trauung) auch die Vermietung der Kirche inklusive der Orgel. 

- Werden die Räume später als 30 Tage vor dem Veranstaltungstermin storniert, werden 

50% der vereinbarten Miete als Entschädigung berechnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

*Beschluss VA vom 06.09.2022  
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  Anlage 1 
                                                 zur Nutzungs- und Gebührenordnung Stiftskirche 

 
Trauungen in der Stiftskirche Herrenberg 

 
Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihre Trauung in unserer Herrenberger Stiftskirche planen. 
Trauungen sind möglich für Brautpaare, bei denen mindestens ein Ehepartner der 
evangelischen Kirche angehört. Bei Fremdtrauungen bitten wir um Verständnis dafür, dass 
aufgrund der hohen Nachfrage nicht allen Anfragen entsprochen werden kann. 
 
Nachfolgende Informationen sollen Sie dabei unterstützen, die Vorbereitungen, den 
Rahmen und die Durchführung optimal zu gestalten. 
 
Wochentage und Uhrzeiten (sofern die Stiftskirche nicht anderweitig belegt ist) 
 
Trauungen in der Stiftskirche sind in der Regel freitags um 13:00 oder 15:00 Uhr sowie 
samstags um 12:00, 14:00 oder 16:00 Uhr möglich. Abweichende Wochentage nach 
Abstimmung. An gesetzlichen Feiertagen, die auf einen Freitag oder Samstag fallen, 
führen wir keine Trauungen durch. Ebenso am Karsamstag und am Samstag vor dem 
Erntedankfest.  
Für die Dauer des Traugottesdienstes ist eine Stunde in der Kirche eingeplant sowie 
jeweils eine halbe Stunde vor und nach der Trauung.   
 
Zuständige/r Pfarrer/in 
 
Für die kirchliche Trauung ist das Pfarramt, in dessen Seelsorgebezirk entweder die Braut 
oder der Bräutigam ihren Wohnsitz haben, zuständig. Dort können Sie erste Fragen 
stellen, einen Termin für ein Gespräch vereinbaren.  
Wenn Sie nicht der Kirchengemeinde Herrenberg angehören, bringen Sie Ihre/n eigene/n 
Pfarrer/in mit. 
 
Kostenbeitrag 
 

Der Traugottesdienst ist für alle Gemeindeglieder der Evangelischen Kirchengemeinden 
Herrenberg und Haslach kostenlos und schließt Organist/in und Mesner/in mit ein.  
Wenn weder Braut noch Bräutigam oder ein Elternteil derselben der Evangelischen 
Kirchengemeinde Herrenberg angehören, stellt dies eine Fremdtrauung dar, für die ein 
Kostenbeitrag1 erhoben wird. Mit der Organistin bzw. dem Organisten treffen Sie bitte eine 
eigene Honorarvereinbarung. 
 
Opfer (Kollekte) 
 
Das Opfer des Traugottesdienstes ist für den Erhalt der Stiftskirche bestimmt. Die Kirche 
ist ein sehr schöner, repräsentativer Raum und weithin sichtbares Zeichen, und bedarf 
intensiver, permanenter Instandhaltungsarbeiten. 
 
Blumenschmuck 
Für den Blumenschmuck zur Trauung ist das Brautpaar verantwortlich. Absprachen mit 
anderen Brautpaaren sind möglich. 

 
1 entsprechend der jeweils aktuellen Gebührenordnung für die Stiftskirche 
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Wir bitten darum, den Altar-Blumenschmuck der Trauung in der Kirche zu belassen. Er 
schmückt den Gottesdienst am darauffolgenden Sonntag und den nachfolgenden Tagen. 
Die Kirchengemeinde und Besucher der Kirche freuen sich sehr darüber und sagen 
Danke! 
 
Fotografieren 
 

Im Mittelpunkt stehen Sie und Ihr Traugottesdienst. Viele Fotografen und Filmende 
erzeugen Unruhe – ohne es zu wollen oder zu bemerken. Damit Sie in Ihrer Feier sich 
ganz auf das konzentrieren können, was an diesem Tage für Sie wichtig ist, empfehlen wir 
das Aufnehmen/Filmen auf eine Person zu beschränken. 
Abstimmungen bzgl. Fotografieren und/oder Filmen besprechen Sie bitte mit dem/der 
zuständigen Pfarrer/in. Sie haben viel Erfahrung und helfen Ihnen gerne! 
 
Streuen von Blumen oder Reis 
 
Wir bitten Sie zu beherzigen, keine Blumen zu streuen – auch keine künstlichen! Der 
Boden in der Stiftskirche ist aus Sandstein, sodass sich zertretene Blumen sehr schlecht 
entfernen lassen. Entsprechendes gilt für das Kopfsteinpflaster vor der Kirche.  
Verzichten Sie bitte – sowohl aus Sicherheitsgründen als auch aus ethischen Gründen – 
unbedingt darauf, Reiskörner zu streuen. 
 
Stehempfang nach der Trauung 
 
Bitte teilen Sie uns bereits bei Ihrer Anmeldung des Trautermins mit, ob Sie einen 
Empfang planen. 
Wenn Sie im Anschluss an den Gottesdienst einen Steh-/Sektempfang planen, so gelten 
dafür folgende Regelungen: 
Der Stehempfang liegt in Ihrer organisatorischen Verantwortung. Ein Empfang ist 
unabhängig vom Wetter nur auf dem Platz vor dem Turm in Richtung Westen (Stadt) 
möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie auch bei Regen nicht in den Turmvorraum der 
Stiftskirche ausweichen können. Der Empfang einschließlich Abbau muss spätestens zwei 
Stunden nach Beginn der Trauung abgeschlossen sein und darf eine nachfolgende 
Trauung nicht beeinträchtigen. Das heißt: Der Aufbau für den Stehempfang kann erst zum 
Zeitpunkt des Beginns der Trauung erfolgen. Diese Regelungen sollen einen ungestörten 
Ablauf aller stattfindenden Trauungen gewährleisten und sind das Ergebnis jahrelanger 
Erfahrung.   
 
Parkmöglichkeiten  
 
Parkplätze um die Stiftskirche sind äußerst begrenzt. Aufgrund der Brandschutzauflagen 
der Stadt Herrenberg können bei der Trauung maximal 5 Autos hinter der Stiftskirche 
parken. Bitte weisen Sie Ihre Hochzeitsgesellschaft bereits mit der Einladung darauf hin, 
ihre Fahrzeuge im Stadtgebiet zu parken.  
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Vorbereitungszeit und ein schönes Hochzeitsfest! 
 
Ihre Evangelische Kirchengemeinde Herrenberg 


